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Sachverhalt urid Antrãge 

I. 	Auf die europãische Patentanmeldung 82 104 586.1 wurde das 

europäische Patent 72 396 aufgrund von drei Ansprüchen 

erteilt. Die unabhängigen Ansprüche 1 und 2 haben 

folgenden Wortlaut: 

"l.Zeolithgranulat vom Typ Zeolith NaA, gekennzeichnet 

durch die folgenden Parameter: 

Adsorptionsdaten: 

H20 

NH3 

CO2 

02 
N2 

Ar 

CH3-OH 

CH3 -CH2 -OH 

(P/Po=0,8, 20° C) 

> 22 % 

> 11 % 

! 0,1 % 

0,1 % 

0,]. % 

0,1 % 

.:5 0,2 % 

0,2 

11 2. Verfahren zur Herstellung des Zeolithgranulates gemãl3 

Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB man pulverförmigen 

Zeolith A in einem Mischer vorlegt, Natriumsilikatlósung 

hirizugibt, solange mischt, bis man ein Zeolithgranulat mit 

einer KorngräBe von wenigstens 0,1 mm erhâlt, dieses 

Granulat gegebenenfalls nachrollt, das feuchte Zeolith-

granulat zunàchst bei Temperaturen von 20 bis 39 °C 

trocknet, wobei man den Kohiendioxidgehalt der Trockenluft 

auf weniger als 200 ppm einstellt, anschlieBend in einem 

zweiten Trockenschritt bei Teinperaturen von 40 bis 120 °C 

und gegebenenfalls in einer dritten Trockenstufe bel 121° 

bis 200 °C unter sonst gleichen Bedingungen trocknet und 

anschlieBend das so erhaltene Granulat bei Teinperaturen 

von hôchstens 600 °C aktiviert." 
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2 	 T 358/88 

II. 	Gegen die Patenterteilung legte die Beschwerdegegnerifl 
(Einsprechende) wegen fehiender Neuheit und erfinderischer 
Tätigkeit Einspruch ein und nahin auf die folgenden 
Dokumente Bezug: 

D.W. Breck, Zeolite Molecular Sieves, 1974, S. 490 

D.W. Breck, Zeolite Molecular Sieves, 1974, S. 636-
637 

US-A-3 224 167 

DE-A-2 830 584. 

Nach Ablauf der Einspruchsfrist stützte die Beschwerde-
gegnerin ihren Einspruch zusãtzlich auf inangeinde 
Ausführbarkeit und bezog sich auf 

D.W. Breck, Zeolite Molecular Sieves, 1974, S. 607. 

III. Die Einspruchsabteilung hat das Patent wegen inangelnder 
Of fenbarung geinã8 Artikel 100 b) widerrufen. Ihrer 
Entscheidung lagen die Ansprüche des erteilten Patents 
zugrunde. In der Entscheidung wird ausgeführt, das un 
Anspruch 1 und in den Beispielen erwâhnte Verhâltnis P/Po 
werde flu Streitpatent weder näher erklãrt noch definiert. 
Ein derartiges Verhàltnis, das offensichtlich den 
Quotienten von gegebenein Druck zuin Gleichgewichts-
dampfdruck bei der kritischen Temperatur bedeute (vgl. 
(5)) kônne für H20 und NH3 gelten, nicht aber für bei 
Normaltemperatur gasfôrmige Moleküle, deren kritische 
Temperatur erheblich unter 20 •C liege. Aus dem Streit-
patent seien nicht die Bedingungen herleitbar, die zu den 
angegebenen Adsorptionswerten führen. Die Werte für 02  und 

N2 wurden andere BestinunungsgrôBen erfordern, als sie flu 
Anspruch 1 verlangt werden. Das Zeolithgranulat sei soinit 

nicht eindeutig definiert. 

04358 



3 	 T 358/88 

Durch das Fehien der erforderlichen Druck- und Zeit-
parameter, wie sie etwa in (3) angegeben seien, sei es dem 
Fachniann nicht môglich, das beanspruchte Verfahren so 
durchzuführen, daB ein Zeolithgranulat nach Anspruch 1 
erhalten werde. Auch könnten die fehienden Parameter nicht 
als mi Rahmen fachmânnischen Handeins leicht zu 
erinitteinde Bedingungen angesehen werden, da ein Verfahren 
zur Herstellung eines Produkts, das nicht deutlich und 
vollstàndig definiert ist, nicht eingestellt werden 
könne. 

IV. 	Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 
(Patentinhaberin) Beschwerde erhoben. Zwei Hilfsantràge 
wurden eingereicht, der erste am 21. November 1988 
(bestätigt am 29. November 1988), der zweite am 
26. Januar 1989. In einem weiteren Schriftsatz hat sie 
das Ergebnis von Vergleichsversuchen zu deni Zeolith-
granulat aus (3) nachgereicht. Am 21. September 1990 hat 
eine mündliche Verhandlung stattgefunden. 

Sowohi in ihrer Beschwerdebegründung als auch in der 
mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin zunâchst 
ausgeführt, daB die Sauerstoffadsorption nach der aus (3) 
bekannten Bestiminungsmethode, nämuich bei -183 , C unter 
700 mm Hg,gemessen wurde. Nach Entgegentreten der 
Beschwerdegegnerin hat sie jedochandere Bestimmungs- 
bed ingungen genannt. 

Die Beschwerdeführerin hat mm wesentlichen folgendes 
vorgetragen: 

Nach Seite 3 des Streitpatents besä8e das erfindungsgemaBe 
Zeolithgranulat die universellen Eigenschaften des KA-
Granulates. Diese Eigenschaften, insbesondere die 
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Tatsache, daB es weder Sauerstoff noch Stickstoff 
adsorbiere, seien bekannt, wie dies aus (4) bestãtigt 
werde. Aus (4) gehe auch hervor, daB die Temperatur der 
Luft im Zwischenrauiu einer Doppelglasfensterscheibe je 
nach klimatischen Bedingungen bzw. Sonneneinstrahiung 
schwanken könne. Teinperaturen zwischen -20 C und +70 C 
können bekannterweise erreicht werden. Daher seien die 02 -
und N2-Adsorptionsfahigkeit bei Temperaturen innerhaib 
dieses Bereiches gemessen worden und würden unter diesen 
Bedingungen nicht 0,1 % überschreiten. 

In bezug auf die Dauer der Trocknungsschritte könne nicht 
behauptet werden, daB iiii Verfahren gernäB Streitpatent eine 
Porenverengung eintrete und die Dauer der Behandlung 
entscheidend auf die Eigenschaften des Endproduktes wirke. 
Diese Dauer hânge von vielen Parametern ab, u. a. von der 
Art des Trockners. Der Fachmann könne ohne Schwierigkeiten 
die Dauer der Trocknungsschritte einstellen, die zu einem 
Zeolithgranulat nit sehr geringen N2- und 02-Adsorptions-
werten führe. 

VI. 	In ihrer schriftlichen Erwiderung und in der niündlichen 
Verhandlung hat die Beschwerdegegnerin im wesentlichen 
folgendes geltend gemacht: 

Es kônne angenommen werden, daB die im Anspruch 1 und in 
den Beispielen angegebenen Adsorptionsdaten in Gewichts-
prozenten bezogen auf das Gewicht des aktivierten Zeolith-
granulates ausgedruckt seien. Diese Adsorptionsdaten seien 
aber unter den dort erwãhnten Bedingungen für Gase mit 
einer kritischen Temperatur wesentlich unter 20 'C, wie 
bei N2, 02  und Ar, nicht bestimmbar, da bel 20 'C nur das 
Gas vorhanden sei. Angenomninen, die Adsorptionskapazitât 
würde für diese Gase auch bei 20 'C gemessen, dann fehie 
die Angabe über den Druck. Es sei bekannt, daB bei unter- 
schiedlichen l4eBdrucken ganz andere Adsorptionsdaten 
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5 	 T358/88 

erreicht werden kônnen. Der Hinweis in (3) auf 
Temperaturen zwischen -183 und -196 °C für die Bestinunung 
der 02-Adsorption beweise, daB man beliebig andere 
Teinperaturen oder Drucke als -183 °C und 700 nun Hg 
benutzen könne. In der Abwesenheit einer MeBmethode für 
die Adsorptionsdaten kônne das Zeolithgranulat nicht 
identifiziert werden. 

Des weiteren würden in den Beispielen erforderliche 
Parameter, insbesondere die Dauer der hydrothermalen bzw. 
thermischen Behandlung fehien. Diese Dauer beeinflusse die 
Porenverengung und somit die Adsorptionseigenschaften, wie 
dies aus (3) hervorgehe oder sogar zum ailgemeinen 
Fachwissen gehóre. Der Fachmann kónne die Dauer der 
thermischen Behandlung durch leichtes routinemäBiges 
Erproben nicht erinittein, da das Endprodukt unvollstãndig 
definiert sei. Hinzu komme, daB das Granulat gemãB 
Vergleichsbeispiel 3 sich bezüglich der Adsorptions-
fähigkeit wie ein KA-Granulat verhalte, aber die un 
Anspruch 1 erwähnten Adsorptionsdaten nicht aufweise, 
obwohl das Trocknen und das Aktivieren gemäB Beispiel 1 
durchgeführt und in beiden Fallen die Ausgangsprodukte 
eineiu Nischvorgang unterworfen worden seien. 

VII. Die Beschwerdefuhrerin beantragte die Aufhebung der 
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des 
Patents in der erteilten Fassung. Hilfsweise beantragte 
sie die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage 
der Hilfsantràge voin 21. November 1988 (bestàtigt am 
29. November 1988) bzw. 26. November 1989. 

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der 
Beschwerde. 

04358 	 . • .1.. 
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Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde 1st zulãssig. 

Das Streitpatent betrif ft ein Zeolithgranulat vom Typ 
Zeolith NaA mit bestimmten Adsorptionseigenschaften, das 
als Trockenmittel für Isoliergiasfenster geeignet 1st. 

Die in Anspruch 1 und in der Beschreibung der Patent-
schrift angegebenen Adsorptionsdaten bezüglich H20, NH3, 
CO2 1  O, N2, Ar, Ethanol und Methanol beziehen sich auf 
P/Po=0,8 bei 20 •C (vgl. die in Klammer gesetzten Angaben) 
und sind in % ausgedrückt. Es ist zunächst festzustellen, 
daB sowohi die Ansprüche als auch die Patentschrift selbst 
keinerlei Erklãrungen darüber enthalten, was P und P0 

bedeuten und ob die Adsorptionskapazitát in Gewicht- oder 
Volumen-% ausgedrückt 1st. 

3.1 	Die Beschwerdegegnerin selbst hat auf ein Fachbuch 
verwiesen, nãmlich die Literaturstelle (5). GemäB der 
Rechtsprechung der Kaimner bezüglich der Ausführbarkeit der 
Erfindung in Sinne von Artikel 100 b) bzw. Artikel 83 
gehãren auch Fachbücher zum ailgemeinen Fachwissen und 
kónnen zur Ergänzung oder Berichtigung des Patents (bzw. 
der Patentaruneldung) herangezogen werden (siehe hierzu 
T 475/88 vom 23. November 1989, T 171/84, AB1. EPA 1986, 
95 und T 206/83, AB1. EPA 1987, 5). Die Literaturstelle 
(5) kann daher zu diesem Zweck berücksichtigt werden. 

Die Tabelle 8.1 a in (5) of fenbart die Adsorptions-
fahigkeit des NaA Zeolithes für Gase und Dãinpfe u. a. für 
Ar, 02,  N2, H20, NH3 und CO2 unter unterschiedlichen 
Teinperatur- und Druckbedingungen. Die adsorbierten Gas-
oder Dampfmengen sind entweder in Gramm pro Gramm 
entwássertein kristallinein Zeolith oder in cm3/g angegeben. 
Der Vermerk über dieser Tabelle weist darauf hin, daB der 
Druck P in mm Hg ausgedruckt ist und daB für die 
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Adsorption von Dämpfen unterhaib ihrer kritischen 
Teinperatur das Verhältnis P/Po verwendet werden kann, 
wobei P0 der Gieichgewichtsdampfdruck darsteilt. Nach 
Uberzeugung der Kammer konunt daher der Fachmann ohne 
weiteres zu dem SchiuB, daB einerseits die Adsorptions-
daten in Gewicht-%, bezogen auf das aktivierte Zeolith-
granulat, ausgedruckt sind und andererseits für H20, NH3, 

CO2, Ethanol und Methanol, deren kritische Teinperatur 
oberhaib 20 °C liegt, das Verhãitnis P/Po den Quotienten 
vom Druck zum Gieichgewichtsdainpfdruck bei der in der 
Patentschrift gegebenen Teinperatur, d. h. 20 °C, 
darsteilt. Dies wurde von der Beschwerdegegnerin in der 
mündiichen Verhandiung nicht bestritten. Den Ausführungen 
über die Bedeutung von P/Po in der angefochtenen 
Entscheidung kann die Kaininer nicht folgen, denn in (5) ist 
vom Quotienten des gegebenen Drucks zum Gieichgewichts-
dampfdruck bei der kritischen Temperatur nicht die Rede. 

3.2 	Wie die Beschwerdegegnerin vorgetragen hat, kônnen die 
Adsorptionsdaten gemàB Streitpatent für Adsorbatmoleküle 
mit einer unter 20 °C liegenden kritischen Teinperatur zwar 
bei den erwàhnten Bedingungen von P=0,8 Po und t=20 °C 
gemessen werden, jedoch bleibt unklar, unter weichen 
Druck- und/oder Teinperaturbedingungen die Adsorptionsdaten 

für 02,  N2 und Ar bestilmut werden sollen. Denn diese Gase 
weisen kritische Temperaturen von bzw. -118 °C, -146 C 

und -122 °C auf, d. h. erheblich niedriger als die 

angegebene MeSteinperatur von 20 °C, und daher ist deren 
Adsorption unter P/Po=0,8 bei einer Temperatur von 20 C 
nicht bestinunbar. Solite die Adsorptionskapazität für 02, 
N2 und Ar tatsãchlich bei 20 °C gemessen werden, dann 

fehit in der Patentschrift jegliche Angabe darüber, unter 
weichem Druck die Messungen durchgeführt werden solien. 
Wenn, umgekehrt, der Druck P=0,8 P0 als richtig betrachtet 

werden soil, ergibt sich daraus, daB die Sauerstoff-, 

Stickstof f- und Argonadsorptionskapazitàt bei einer 
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Temperatur unterhaib deren kritischen Temperatur bestimmt 

werden soil, und in diesem Fall fehieri Angaben uber die 

MeStemperatur. Somit ist für den Fachmann eindeutig, daB 

die erwãhnte Kombination von Druck- und Temperatur-

bedingungen für die Bestinunung der N2-, 02-  und Ar-

Adsorptionsdaten fehierhaft bzw. lückenhaft ist. Da die 

Adsorptionskapazitãt der Zeolithen einerseits sehr stark 

von den Bestinnnungsbedingungen (Druck und Temperatur) 

abhãngt und andererseits unter sehr unterschiedlichen 

Druck- und Temperaturbedingungen gernessen werden kann 
(siehe (5) Tabelle 8.1 a, MeStemperatur von 77, 90, 195, 

273 •K und Drücke P von 0,2 bis 700 mm Hg für Ar, 02  und 

Ar) stelit sich die Frage, ob der Fachmann anhand seines 

aligerneinen Fachvissens in die Lage versetzt wird, diese 

lückenhaften Anweisungen zu ergãnzen, urn das Zeolith-
granulat gemãB Streitpatent zu identifizieren (s. die oben 

erwãhnten Entscheidungen der Kam2ner). 

3.3 	Lu Streitpatent wird darauf hingewiesen, daB das 

erfindungsgemãBe Zeolithgranulat vorn Typ NaA als Trocken-

mittel für Isolierglasfenster besonders geeignet ist und 

die universellen Eigenschaften des KA-Granulates besitzt 

(vgl. Seite 3, Zeilen 5 bis 6 und 15 bis 16). GernãB 

Seite 3, Zeilen 7 bis 12 weist das KA Zeolithgranulat an 

sich die universellen Eigenschaften für Isolierglãser auf, 

da es selektiv nur Wasser, nicht jedoch andere Gase, vie 

Stickstoff oder Argon adsorbiert; es wird für die 

Herstellung von argongefüllten Scheiben verwendet. Daraus 

ergibt sich eindeutig, daB das NaA Zeolithgranulat gernãB 

Streitpatent, vie das KA Granulat, weder Argon noch Stick-

stoff adsorbiert, dies unter den Druck- und Temperatur-

bedingungen, die bei der Anwendung in Isoliergiasfenster 
herrschen. Sornit entninimt der Fachmann aus der Patent- 

schrift, daB unter den mi Innenraum des Isoliergias-
fensters vorhandenen Druck- und Temperaturbedingungen die 

Stickstof f- und Argonadsorptionsfahigkeit des 
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beanspruchten Zeolithgranulats jeweils hächstens 0,1 % 
beträgt. 

Die Beschwerdegegnerin hat nicht bestritten, daB der 
Fachmann in Anbetracht dieser Lehre in der Lage ist, die 
N2- und die 02-Adsorptionsfãhigkeit des Zeolithgranulates 
gemàB Streitpatent zu bestiminen. Unter diesen tJmständen 

sieht die Kannuer ihrerseits auch keinen Grund dies zu 
bezweifeln, denn die ungefàhren Temperatur- und Druckwerte 
un Zwischenraum eines Isoliergiasfensters und deren 
Schwankungen je nach Sonneneinstrahiung und Jahreszeiten 
sind dem Fachmann bekannt. 

3.4 	In bezug auf die Sauerstoffadsorptionsfàhigkeit hat die 
Beschwerdeführerin. die Dokumente (3) und (4) herangezogen 
als Nachweis dafür, daB einerseits vor dem Prioritàtsdatum 
bekannt war, daB das KA-Zeolithgranulat keinen Sauerstoff 
adsorbiert und andererseits, daB die 02-Adsorptionsdaten 
unter den aus Dokument (3) bekannten Bedingungen, d. h. - 
183 °C und 700 mm Hg, erhalten wurden. Bezüglich dieser 
Bestinmiungsmethode hat sie sich auBerdem wãhrend der 
mündlichen Verhandlung insofern widersprochen, als sie 
auch vorgetragen hat, daB die 02-Adsorptionsfàhigkeit bei 
Teinperaturen zwischen -20 °C urid 70 °C, die im 

Zwischenraum eines Isoliergiasfensters erreicht werden 
kännen, bestinunt wurde. 

Die Dokumente (3) und (4) sind jedoch weder im Streit-
patent zur Stützung der Of fenbarung genannt, noch gehoren 
sie im Falle des betreffenden technischen Gebietes zum 

ailgemeinen Fachwissen (siehe die oben erwãhnten 
Entscheidungen T 171/84, T 206/83, T 475/88 und T 51/87 
vom 8. Dezember 1988). Deswegen kann deren Inhalt nicht 
zur Ergãnzung bzw. Berichtigung von Nàngeln in der 

vorliegenden Patentschrift berücksichtigt werden. Dagegen 

gehâren die Dokumente (1), (2) und (5) als Auszüge eines 
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Fachbuchs zu dern aligemeinen Wissensstand. Aus Dokument 
(2), Seiten 636 und 637 entnimmt der Fachmann, daB das 
Sauerstoffmolekül einen höheren kinetischen Durchinesser 
als das Argonmolekul aufweist und vom KA Zeolith bei 
Temperaturen zwischen -196 C und 147 •C nicht adsorbiert 
wird. Unter Berucksichtigung dessen und in Anbetracht, daB 
das NaA Zeolithgranulat geinãB Streitpatent die selektive 
Adsorptionsfãhigkeit des KA Granulates für Isolierglãser 
besitzt und als Trockeninittel für Isolierglasfenster 
geeignet 1st (vgl. Seite 3, Zeilen 5 bis 16), schlie8t der 
Fachmann unmittelbar, daB das patentgemäBe Zeolithgranulat 
bei den un Zwischenraum des Isolierglasfensters 
bestehenden Teinperaturen und Drücken keinen Sauerstoff 
(<0,1 %) adsorbiert. Wie im Punkt 3.3 erwähnt, gehóren 
diese Temperatur- und Druckbedingungen zu dern ailgemeinen 
Fachwissen auf dem Gebiet des Isoliergiasfensters, das das 
Anwendungsgebiet des beanspruchten Zeolithgranulates 
darsteilt. 

Aus alledein folgt, daB der Fachmann aufgrund der Aufgaben 
im Streitpatent sowie seines allgeiueinen Fachwissens 
erkennen kann, unter weichen Druck- und Temperatur-
bedingungen die N2-, 02-  und Ar-Adsorptionsdaten zu 
bestimmen sind. 

4.  Unter diesen Umständen fallen die Ausführungen der 
Beschwerdegegnerin und der Einspruchsabteilung hinsicht- 
lich der inangelnden Ausführbarkeit des Herstellungs-
verfahrens ins Leere (siehe VI., 3. Absatz), denn sie 
gehen davon aus, daB die Zeitparameter deshalb durch 
leichte, im Rahinen fachinãnnischen Handeins liegende 
Erprobung nicht ermittelt werden kónnen, weil das Produkt 
selbst in bezug auf dessen Adsorptionsdaten undeutlich und 
unvollstãndig definiert ist. 

04358  .../... 
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liii Beispiel 1 sind fur jeden Trocknungsschritt der Wasser-
dainpfpartialdruck, der CO2-Gehait der Luft und die 
Temperatur angegeben sowie die Temperatur der 
anschlieBenden Aktivierung. Angaben über die Dauer der 
zwei Trocknungsschritte und der Aktivierungsbehandiung 
sind nicht erwähnt. Infoigedessen ist der Fachmann für die 
Hersteliung des patentgemàBen Zeolithgranulates darauf 
angewiesen, die Dauer der Trocknungsschritte und der 
Aktivierung durch Ausprobieren zu bestiiniuen. Da die 
Aktivierung eines Zeolithes bzw. eines Bindemittel 
enthaltenden Zeolithgranulates eine übliche Behandlung 
darstelit, deren Bedingungen, insbesondere Temperatur- und 
Dauerbereiche, ailgeinein bekannt sind, verfügt der 
Fachmann über Arthaltspunkte dafür, wie lange die 
Aktivierung bei Teinperaturen von 400 °C oder 420 °C 
(Beispiele 1, 2 und 4) durchgeführt werden soil. Nach 
Auffassung derKannner ist der Fachmann auch in der Lage, 
anhand seines ailgeineinen Fachwissens durch einfache 
orientierende Versuche und ohne unzuinutbaren Aufwand die 
Dauer der Trockenschritte einzustelien, die zu dem 
Zeolithgranulat mit den gewünschten Adsorptionsdaten 
führt, dies unabhangig davon, ob eine Porenverengung 
eintritt oder nicht. DaB der Fachmann dabei Schwierig-
keiten überwinden muB, oder nur unzuverlàssigerweise und 
erst nach iangwierigeni Heruinprobieren zuin Ziel gelangt, 
kann die Kanuner aus den Ausführungen der Beschwerde-
gegnerin nicht entnehmen. Die Feststellung der Beschwerde-
gegnerin, daB das Produkt gemäB dein Vergieichsbeispiel 3 
trotz gleichen Trocknens und Aktivierens wie im patent-
geinäBen Beispiel 1 nicht die angestrebten Adsorptionsdaten 
aufweist, 1st kein Beweis dafür, daB die Lehre des Patents 
nicht nachgearbeitet werden kann. Denn mi Vergleichs-
beispiel 3 sind die Ausgangsprodukte nicht einem Misch-
vorgang in einem Nischer wie in Beispiel 1 und gemáB 
Verfahrensanspruch 2 unterworfen worden. 
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Aus alledem folgt, daB die Lehre des Streitpatents anhand 

der Angaben in der Patentschrift und des aligemeinen 

Wissensstandes vom Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand 

nachgearbeitet werden kann. Daher darf das Streitpatent 

nicht wegen mangelnder Of fenbarung im Sinne des 

Artikels 100 b) EPU widerrufen werden. 

Hinsichtlich der Einspruchsgründe gemãB Artikel 100 a) EPtJ 

hat die Einspruchsabteilung noch keine Entscheidung 

getroffen. Des weiteren wurden erst im Beschwerdeverfahren 

Vergleichsversuche und zwei Hilfsantrãge eingereicht sowie 

ein zusãtzliches Dokument zitiert (US-A-4 151 690). Unter 

diesen Umstànden halt die Kammer es für nicht angezeigt, 

die Frage der Patentfähigkeit gemãB Artikel 52 (1) zu 

untersuchen, und macht von ihrer Befugnis nach 

Artikel 111 (1) EPU Gebrauch, die Sache zur Fortsetzung 

des Verfahrens an die Einspruchsabteilung zurückzu-
verweisen. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen 

mit der Auflage, das Verfahren fortzusetzen. 

Die Geschãftsstellenbeamtin: 	Der Vorsitzende: 

M. Beer 	 P. Lançon 
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